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§ 10 SPG Polizeikommanden
 SPG - Sicherheitspolizeigesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Im Bereich jeder Landespolizeidirektion hat der Bundesminister für Inneres Bezirks- oder

Stadtpolizeikommanden samt deren Polizeiinspektionen einzurichten.

2. (2)Sofern dies für die bezirksüberschreitende Besorgung des Exekutivdienstes im Bereich einer

Landespolizeidirektion erforderlich ist, kann der Bundesminister für Inneres auch unmittelbar der

Landespolizeidirektion untergeordnete Polizeiinspektionen einrichten.

3. (3)Die Besorgung der Angelegenheiten des inneren Dienstes der Bezirks- oder Stadtpolizeikommanden und

Polizeiinspektionen hat nach Maßgabe der den Bezirksverwaltungsbehörden obliegenden Anordnungsbefugnis

im Rahmen der Besorgung der Sicherheitsverwaltung zu erfolgen und darf dieser nicht entgegenstehen.

4. (4)Organisatorische Maßnahmen im Bereich von Bezirks- oder Stadtpolizeikommanden sowie Polizeiinspektionen

obliegen dem Landespolizeidirektor im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann, soweit sie die Betrauung mit,

die Abberufung von der Leitung eines Bezirks- oder Stadtpolizeikommandos oder einer Polizeiinspektion oder

Versetzung ohne Änderung der dienstrechtlichen Stellung zum Gegenstand haben. Soweit die genannten

Maßnahmen jedoch über den örtlichen Bereich eines Bundeslandes hinausgehen oder den Landespolizeidirektor

betreffen, werden sie vom Bundesminister für Inneres getroffen.
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